
Den rechtlichen Spielraum ausgelotet 
Patricia Schiess untersucht unter anderem den Zollvertrag und die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus. 

In der Publikation von Patricia 
Schiess, Forschungsleiterin für  
Recht am Liechtenstein-Insti-
tut, geht es darum, wie das 
Schweizer Recht via Zollan-
schlussvertrag und Epidemie-
gesetz in Liechtenstein Anwen-
dung findet. Das Arbeitspapier 
analysiert die von der Regie-
rung am 28. Februar und  
13. März erlassenen Verordnun-
gen über Massnahmen zur Be-
kämpfung des Coronavirus. Sie 
stuẗzen sich auf das schweizeri-
sche Epidemiengesetz, das sei-
ne Grundlage im Zollanschluss-
vertrag findet. Wegen dieser 
engen Verbindung zur Schweiz 
analysiert diese Untersuchung 
von Patricia Schiess das Ver-
hältnis der verschiedenen Er-
lasse. Sie lotet den rechtlichen 
Spielraum Liechtensteins bei 
der Bekämpfung des Coronavi-
rus aus. 

Kompetenzen des Landes 
werden aufgezeigt 
Der wegen des Coronavirus 
verordnete Fernunterricht, das 
Verbot von Menschenansamm-
lungen, die Regeln, welche Ge-
schäfte geöffnet sein du ̈rfen 
und welche nicht, die Vorgaben 
für die Versorgung mit wichti-
gen medizinischen Gütern so-
wie Einreisebeschränkungen – 
alle diese Massnahmen finden 
sich in der Covid-19-Verord-
nung vom 13. März. Sie wurde 
von der Regierung am gleichen 

Tag erlassen wie die schweize-
rische Verordnung über Mass-
nahmen zur Bekämpfung des 
Coronavirus. 

Das Arbeitspapier zeigt die 
Kompetenzen Liechtensteins  
in dieser ausserordentlichen 

Lage. Fur̈ die Bestimmung des 
Spielraums Liechtensteins bei 
der Bewältigung einer Pande-
mie kommt dem Sinn und 
Zweck des Zollanschlussvertra-
ges grosse Bedeutung zu. Es gilt 
deshalb auszuloten, wie weit 

die im Epidemiengesetz veran-
kerten Kompetenzen des Bun-
desrates reichen. Hierbei wird 
aufgezeigt, dass der Bundesrat 
Kompetenzen der Kantone an 
sich ziehen darf. Dies gilt 
jedoch nicht gegenu ̈ber dem 

souveränen Staat Liechten-
stein. Gleichwohl ist Liechten-
stein verpflichtet, all diejenigen 
Schweizer Massnahmen gegen 
das Coronavirus zu befolgen, 
die Zollvertragsmaterien sind. 
Dies betrifft insbesondere die 

Einreisebeschränkungen, das 
Verbot des Einkaufstourismus 
und die Versorgung mit wichti-
gen medizinischen Gütern. 
Bezug̈lich der Beschaffung und 
Verteilung der notwendigen 
Arzneimittel, Medizinprodukte 
und Schutzausrüstungen ist 
Liechtenstein in das System der 
Schweiz eingebunden. 

Liechtenstein darf  
eigene Akzente setzen 
So wie Liechtenstein beim Er-
lass der Massnahmen zur Be-
kämpfung von Covid-19 über 
Spielräume verfügt, hat das 
Land nun auch bei der Locke-
rung die Möglichkeit, eigene 
Akzente zu setzen, solange der 
Schutz der Gesundheit im glei-
chen Masse gewährleistet ist 
wie in der Schweiz. Dies gilt ins-
besondere für die Bereiche 
Schule und Kinderbetreuung 
sowie für die Gestaltung von 
Ausgangsbeschränkungen. (pd) 

 
 
 

Hinweis 
Die Publikation ist ab sofort on-
line abrufbar auf der Website 
des Liechtenstein-Instituts un-
ter https://www.liechtenstein-in-
stitut.li/publikationen/schiess-
ruetimann-patricia-m-2020-
der-zollvertrag-und-die-massna
hmen-zur-bekaempfung-des-
coronavirus.

Liechtenstein hat bei der Lockerung der Massnahmen die Möglichkeit, eigene Akzente zu setzen. Dies gilt insbesondere für die Bereiche 
Schule und Kinderbetreuung sowie für die Gestaltung von Ausgangsbeschränkungen. Bild: Daniel Schwendener/Archiv

Reisebüros erhalten Aufschub 
für Rückzahlung von Storni 
Wer bei einem Reisebüro oder 
Reiseveranstalter Ferien ge-
bucht und diese nun storniert 
hat, muss noch auf sein Geld 
warten. Das Parlament hat ent-
schieden, dass den Anbietern 
ein Zahlungsaufschub geboten 
wird, weil diese jetzt mit Stor-
nierungen in «wohl histori-
schem Ausmass» konfrontiert 
sind. 

Es gebe keine  
Ideallösung 
Nach dem Nationalrat hat auch 
der Ständerat gestern eine  
Motion mit dieser Forderung 
stillschweigend angenommen. 
Diese verlangt, dass Kundin-
nen und Kunden ihre Forde-
rungen gegenüber Reisebüros 
und Veranstaltern erst ab Okto-
ber wieder geltend machen 
können. Der Aufschub soll den 
Unternehmen erlauben, Rück-
erstattungen erst dann einzu-

leiten, wenn sie ihrerseits die 
Gelder von den Fluggesell-
schaften und Hotels erhalten 
haben. 

Es gebe keine Ideallösung, 
sagte Kommissionssprecher 
Beat Rieder (CVP/VS). Mit 
dem Einfrieren der Situation 
bis zum 30. September könne 
der Branche vorübergehend 
geholfen werden. Der Auf-
schub gilt aber nur für Forde-
rungen gegenüber direkten 
Vertragspartnern der Kunden. 
Für andere Forderungen – zum 
Beispiel Mieten oder Löhne – 
gilt er nicht. 

Reiseveranstalter stark  
von der Krise betroffen 
Bis zum 19. April dieses Jahres 
galt ein allgemeiner Rechts-
stillstand im Betreibungswe-
sen. Der Schweizer Bundesrat 
hat diese Betreibungsferien 
nicht verlängert, um die Zah-

lungsmoral nicht zu schwä-
chen. Diese Motion unterstütz-
te der Bundesrat. Die Reisebü-
ros und die Reiseveranstalter 
befänden sich in einer beson-
deren Situation und seien stark 
von der Krise betroffen, sagte 
Justizministerin Karin Keller-
Sutter. Es gehe um eine vorü-
bergehende Stabilisierungs-
massnahme. 

Reisebüros profitieren von 
weiterem Privileg 
Die Reisebüros profitieren ne-
ben dem Zahlungsaufschub 
von einem weiteren Privileg: 
National- und Ständerat 
haben im Rahmen der Nach-
tragskredite aktuell beschlos-
sen, dass Airlines, die vom 
Bund unterstützt werden, den 
Reisebüros das Geld für nicht 
durchgeführte Flüge bis zum 
30. September erstatten müs-
sen. (awp)

Kein Kompromiss bei 
Geschäftsmieten gefunden 
Mieter und Vermieter in der 
Schweiz warten weiter auf ein 
klares Signal aus Bundesbern, 
was den Umgang mit Mieten 
für geschlossene Geschäfte be-
trifft. Das Parlament hat sich an 
der dreitägigen ausserordentli-
chen Session in dieser Frage 
nicht einigen können. 

Die Situation ist seit Wo-
chen verfahren. Zuerst schei-
terte eine vom Bund einge- 
setzte Taskforce mit sämtlichen 
Parteien beim Versuch, eine 
Lösung zu finden. Dann wollte 
sich der Bundesrat nicht in  
die Angelegenheit einmischen. 
Nun hat auch das Parlament 
keinen Konsens gefunden. Ob 
es für das Problem der Ge-
schäftsmieten eine Lösung gibt, 
bleibt bis zur Sommersession in 
der Schwebe. Zwar anerkannte 
eine Mehrheit beider Räte die 
schwierige Situation für ge-
schlossene Betriebe. Viele sa-

hen Handlungsbedarf. Die Dif-
ferenzen zwischen den Räten 
sind aber derzeit zu gross. 

Grundsätzliche  
Differenzen spürbar 
Der Nationalrat schlug eine 
Pauschallösung vor, wonach 
Betreiber von Restaurants und 
weiteren Geschäften ihrem 
Vermieter für die Dauer des 
Lockdowns grundsätzlich nur 
30 Prozent der Miete schulden. 
Das geht dem Ständerat zu 
weit. Mit 23 zu 19 bei einer Ent-
haltung entschied er am Mitt-
woch, nur Mieter zu entlasten, 
deren Bruttomiete maximal 
8000 Franken beträgt. Für Be-
troffene sieht er eine Mietzins-
reduktion für zwei Monate von 
je 5000 Franken vor. Die Ne-
benkosten blieben geschuldet. 
Die bereits getroffenen einver-
nehmlichen Lösungen zwi-
schen Mietparteien behielten 

ihre Gültigkeit. Die grosse 
Kammer wird erst in der Som-
mersession über die abgeän-
derte Motion befinden. Ein  
Antrag von SP-Fraktionschef 
Roger Nordmann (VD), den 
Vorstoss noch am Mittwoch-
nachmittag zu behandeln, 
scheiterte knapp mit 101 zu  
91 Stimmen bei zwei Enthal-
tungen. 

Nur in puncto  
Härtefallfonds einig 
Einig sind sich die Räte derzeit 
nur darin, dass der Bundesrat 
einen Härtefallfonds für Ver-
mieter prüfen soll, die wegen 
der Mietausfälle in ihrer Exis-
tenz bedroht sind. Dieser Fonds 
soll mit 20 Millionen Franken 
geäufnet werden. Er ist Teil der 
Motion, welche die National-
ratskommission in den kom-
menden Wochen behandeln 
wird. (awp) 
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